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1 Anschreiben der FHS  
 

Liebe/r Herr/Frau                                                                             , 

wir freuen uns sehr, dass Sie sich für die Friedrich-Hecker-Schule als Ausbildungsschule entschieden haben. 

Damit Sie sich möglichst schnell an unserer Schule zurechtfinden, haben wir Ihnen verschiedene Materialien 

in dieser Handreichung zusammengestellt. Falls Sie im Rahmen Ihres Schulpraxissemesters Fragen, Wünsche 

oder Anregungen haben sollten, so stehen Ihnen unser Ausbildungslehrerin, Frau Gebhardt ( privat: 

0163/1730321), und Ihre betreuenden Lehrer gerne zur Verfügung. 

Am Ende der Praktikumszeit werden Sie eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Teilnahme am Schul-

praxissemester erhalten. Die Bescheinigung über die Teilnahme an den begleitenden Veranstaltungen des 

jeweils zuständigen Seminars für Didaktik und Lehrerbildung erhalten Sie direkt vom jeweils zuständigen Stu-

dienseminar. Falls sich im Verlauf des Schulpraxissemesters Änderungen z.B. der Adresse ergeben sollten, so 

bitten wir Sie, uns dies unverzüglich mitzuteilen. 

In der Hoffnung, dass Sie während Ihres Schulpraktikums einen umfassenden Einblick in die Tätigkeit eines 

Lehrers/einer Lehrerin an einer beruflichen Schule erhalten, wünschen wir Ihnen eine abwechslungsreiche 

und interessante Zeit an der Friedrich-Hecker-Schule. 

     

 Thomas Brunner (OStD) 

(Schulleiter) 

 Christine Gebhardt, OStR’in 

(Ausbildungslehrerin) 
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2 Kontakte 
 

Anschrift der Schule: 

 

Friedrich-Hecker-Schule 

Kelterbuckel 2 

74889 Sinsheim 

Telefon: 06221-15-82100 

Fax: 06221-15-82111 

E-Mail: info@fhs-sinsheim.de 

Internet: www.fhs-sinsheim.de 

Öffnungszeiten des Sekretariats: Montag bis Freitag von 07:30 Uhr - 12:00 Uhr 

Montag, Dienstag und Donnerstag von 13:00 Uhr - 15:30 Uhr 

Schulleiter: Thomas Brunner (OStD) 

Stv. Schulleiter: Niki F. Macri (StD) 

Ausbildungslehrerin Christine Gebhardt (OStR‘in) 

Erreichbarkeit der Lehrkräfte 
per E-Mail: 

 
vorname.nachname@fhs-sinsheim.de 
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3 Leitbild der Friedrich-Hecker-Schule Sinsheim 
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4 Parken an der Friedrich-Hecker-Schule 

4.1 Parkmöglichkeiten an der Friedrich-Hecker-Schule 

Die Parkflächen an der Friedrich-Hecker-Schule werden seit September 2012 vom Rhein-Neckar-Kreis be-

wirtschaftet. 

 

 Parkplatz nur für Bedienstete gesperrt für Besucher 

 Lehrerparkplatz 
Zufahrt nur mit Transponder möglich. 

 Lehrerparkplatz 

④ Schülerparkplatz Zufahrtschranke öffnet während der Schulzeit automatisch. Aus-
nahme: An Elternabenden und besonderen Feiern bleibt die Schranke 
von 18:00 Uhr bis 22:00 Uhr geöffnet. Besucher können kostenfrei par-
ken. 
Kassenautomat: Ausfahrtticket vor Ausfahrt an der Kreissporthalle lö-
sen – 0,50 €!  

 Alte Daisbacher Straße Von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr sind Parkscheine an den Automaten zu 
lösen, Gebühr 0,50 €. 

 Friedhofsparkplatz Gehört zum Gebiet der Stadt Sinsheim und steht ebenfalls zur Verfü-
gung. 

 

Alle weiteren Parkplätze sind von den Bediensteten der Schulen angemietet und stehen nur in Ausnahme-

fällen zur Verfügung!
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4.2 Anleitung Kassenautomat 

Am Kassenautomaten bei der Sporthalle können Tickets für den Schülerparkplatz erworben werden. Durch 

Tastendruck kann das gewünschte Ticket ausgewählt werden: 

1 Fahrt: 0,50 € 10 Fahrten: 5,00 € 20 Fahrten: 10,00 € 40 Fahrten: 20,00 € 
 

Das Ticket wird bei der Ausfahrt in den Kartenschlitz geschoben und eine Fahrt wird abgebucht. Bei der letz-

ten Fahrt wird das Ticket eingezogen und es muss ein neues am Automaten erworben werden. Die Einfahrt 

in den Schülerparkplatz ist nur möglich, wenn noch freie Stellplätze verfügbar sind. 

5 Hausordnung 
Die Schulleitung, die Lehrer und Ihre Mitschüler begrüßen Sie in der Schulgemeinschaft der Friedrich-Hecker-

Schule. 

Die folgende Hausordnung wurde von den Schülern und den Lehrern gemeinsam erarbeitet. 

Die Einhaltung dieser Ordnung ist notwendig, damit alle optimal lernen können, sich jeder in einer sauberen 

Umgebung wohlfühlt und wir uns nicht mehr als notwendig gegenseitig stören und ärgern. 

Alle Situationen, von denen Gefahren für Personen oder Sachen ausgehen könnten, müssen vermieden wer-

den. 

Jeder soll stolz darauf sein können, Schüler oder Schülerin, Lehrer oder Lehrerin der Friedrich-Hecker-Schule 

zu sein. 

Auch für Praktikanten, die wie Lehrerkräfte eine Vorbildfunktion haben, gilt diese Hausordnung! 

5.1 Allgemeines 

1.1 Gegenseitige Rücksichtnahme und Verantwortungsbewusstsein aller sind die wichtigsten Voraus-

setzungen einer funktionierenden Schulgemeinschaft. 

Auf dem Schulweg, auf dem Schulgelände und im Schulgebäude hat sich jeder diesen Grundsätzen 

entsprechend zu verhalten. 

1.2 Um auf Mobbing oder Diskriminierung von Mitschülerinnen und Mitschülern reagieren zu können, 

müssen diese dem Beratungslehrer, dem Schulsozialarbeiter, dem Klassenlehrer oder der Schullei-

tung zur Kenntnis gebracht werden. 

1.3 Den Anweisungen der Schulleitung, der Lehrer und der Hausmeister ist unverzüglich Folge zu leis-

ten. Unbefugten ist der Aufenthalt auf dem Schulgelände verboten. 

1.4 Helfen Sie bitte mit, dass Schulgelände, Schulräume und Einrichtungen sauber bleiben. Informieren 

Sie unverzüglich den Klassenlehrer oder die Schulleitung, wenn Sie Beschädigungen feststellen. 
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1.5 Beschädigungen und Verschmutzungen müssen sofort beseitigt werden. Wenn dies nicht durch den 

oder die Verursacher geschieht, haben die Verursacher die Kosten zu tragen. Mutwilliges Beschädi-

gen, Beschmutzen, Bekleben und Beschriften von Einrichtungen und Wänden werden zusätzlich mit 

Erziehungs- und Ordnungsmaßnahmen geahndet. 

1.6 Um Unfälle und Beschädigungen zu vermeiden, ist das Werfen mit Gegenständen untersagt. 

1.7 Gefährliche Gegenstände und Stoffe dürfen nicht in die Schule mitgebracht werden. Dazu gehören 

gefährliche Chemikalien, Sprengstoffe, Waffen, waffenähnliche Gegenstände, Munition usw., auch 

wenn diese nicht unter gesetzliche Verbotsbestimmungen fallen. Laserpointer werden vom Kultus-

ministerium als gefährliche Gegenstände eingestuft und dürfen daher von den Schülern nicht in die 

Schule mitgebracht werden. 

1.8 Tiere dürfen in die Schule nicht mitgebracht werden. 

1.10 Von der Schule ausgeliehene Gegenstände wie Bücher, Werkzeuge, Schlüssel usw. sind pfleglich zu 

behandeln. Bei Beschädigungen oder Verlust haftet der Praktikant oder die Praktikantin. 

1.11 Die Schule haftet nicht für Gegenstände, welche der Praktikant bzw. die Praktikantin in die Schule 

mitbringen. Sie haftet auch nicht, wenn diese Gegenstände eingeschlossen werden. 

Für abhanden gekommene oder zerstörte Wertsachen und Gegenstände, die nicht unmittelbar dem 

Schulbesuch dienen oder für den Unterricht benötigt werden (z.B. Schmuck, elektronische Geräte 

usw.), wird von der Schule kein Ersatz geleistet. 

1.12 Geben Sie bitte Fundsachen im Sekretariat der Schule ab. 

1.13 Bei Unfällen, Brand oder sonstigen Notfällen ist sofort die Schulleitung, ein Lehrer oder ein Haus-

meister zu verständigen. 

5.2 Schulweg 

2.1 Als Schulweg gilt der direkte Weg von der Wohnung bzw. dem Betrieb zur Schule und zurück. 
 

2.2 Im Bereich der Schule gibt es 
Parkplätze für PKWs: Alter Daisbacher Weg (gebührenpflichtig) 
 Friedhofsparkplatz (gebührenfrei) 
 Schülerparkplätze hinter der Kreissporthalle (gebühren-

pflichtig) 
Überdachte Stellplätze für Zweiräder: am Alten Daisbacher Weg 
 im Schulhof bei den Metallwerkstätten 

 

2.3 Die Schulhöfe sind keine Parkplätze und dürfen nur ausnahmsweise und mit ausdrücklicher Geneh-
migung durch die Schulleitung befahren werden. Die Zufahrten zu den Schulgebäuden müssen für 
die Feuerwehr-, Sanitäts- und Einsatzfahrzeuge frei bleiben. 

2.4 Parkplätze, die mit dem Hinweis „Nur für Bedienstete“ gekennzeichnet sind, dürfen auch kurzzeitig, 
nicht benutzt werden. 
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2.5 Sichern Sie Ihr Fahrzeug gegen Diebstahl und unbefugte Benutzung. 
2.6 Für Beschädigungen an Fahrzeugen oder bei Diebstahl haftet weder die Schule noch der Schulträger. 

 

5.3 Schulgelände 

3.1 Druckererzeugnisse, Plakate und sonstige Aushänge dürfen nur mit Genehmigung der Schulleitung 
verteilt und an den dafür vorgesehenen Brettern angebracht werden. 

3.2 Der Konsum von Alkohol und anderen Drogen auf dem Schulgelände ist verboten. Das gesamte Schul-
gelände ist als „rauchfreies Gelände“ ausgewiesen. Das Rauchverbot gilt auch für Elektrozigaretten 
und sonstige Rauchutensilien. 

3.3 Für Handys und andere elektronische Aufzeichnungsgeräte besteht ein generelles Betriebsverbot in 
den Unterrichtsräumen (incl. Werkstätten und Turnhallen) während der gesamten Unterrichts- und 
Pausenzeiten. Die Geräte müssen ausgeschaltet sein und in der Schultasche aufbewahrt werden. 
Wird diesem Verbot zuwidergehandelt, kann das Gerät für die Dauer des Unterrichtstages eingezo-
gen werden. Maßnahmen nach §90 Schulgesetz kommen zur Anwendung. Ferner gilt die Nutzung 
des Handys zum Filmen und zur Herstellung von Tonaufzeichnungen als strafrechtlicher Tatbestand 
und kann entsprechend geahndet werden. Schwerwiegende Fälle kommen zur Anzeige und das Re-
gierungspräsidium wird verständigt. In Ausnahmefällen kann die Lehrperson eine eingeschränkte 
Nutzung von Mobilgeräten (Handy, Tablet, usw.) im Unterricht erlauben. 

3.4 Treppen, Gänge und der Bereich um die Eingänge sind keine Aufenthaltsräume und müssen frei blei-
ben. 

3.5 Unbefugten ist der Aufenthalt auf dem Schulgelände verboten. 
Schüler der anderen Schulen des Berufschulzentrums Sinsheim genießen in den Gebäuden und auf 
dem Schulgelände der Friedrich-Hecker-Schule Aufenthaltsrecht, wenn dies unterrichtsbedingt ist 
und sie sich an diese Hausordnung halten. 

 

5.4 Schulgebäude 

4.1 Rollschuhe, Inline-Skates, Skateboards usw. dürfen in den Schulgebäuden nicht benutzt werden. 

4.2 Verlassen Sie bei Feuergefahren das Gebäude auf den ausgezeichneten Fluchtwegen ruhig und rasch. 

Beachten Sie dabei die Anweisungen der Schulleitung und der Lehrer. 

4.3 Verhalten Sie sich auf Fluren und Treppen ruhig, damit der Unterricht in den umliegenden Räumen 

nicht gestört wird. 

 

5.5 Unterrichtsräume 

5.1 Mit Beginn der Unterrichtsstunde (Gong) hat jeder Schüler an seinem Platz zu sein. 

5.2 Falls 10 Minuten nach Unterrichtsbeginn die Lehrkraft nicht erschienen ist, meldet dies der Klassen-

sprecher, bei seiner Verhinderung ein anderer Schüler im Sekretariat. 

5.3 Bei Feueralarm ist der Unterrichtsraum nach Schließen der Fenster unverzüglich geordnet zu verlas-

sen. Taschen und Garderobe bleiben im Raum. Den Anweisungen der Lehrer ist Folge zu leisten. 
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5.4 Die Anordnung der Tische und Stühle darf nur mit Genehmigung des Klassenlehrers, oder stunden-

weise mit Genehmigung des betreffenden Fachlehrers geändert werden. 

5.5 Am Unterrichtsende ist der Raum aufzuräumen. Die Tafel ist zu säubern, die Fenster sind zu schließen 

und die Beleuchtung ist auszuschalten. Abfälle sind in den Müllbehälter zu entsorgen. 

5.6 Werkstätten, Laborräume, Turnhallen 

6.1 Am Unterricht in den Werkstätten und am Sportunterricht darf nur mit entsprechender Kleidung 

teilgenommen werden. Der Fachlehrer legt fest, welche Kleidung notwendig ist. 

6.2 Zu Ihrem eigenen Schutz und zum Schutz aller Anwesenden beachten Sie bitte die Unfallverhütungs-

vorschriften. 

6.3 Denken Sie mit und unterlassen Sie alle Handlungen, die zu Unfällen oder zu Beschädigungen führen 

könnten. 

6.4 Bedienen Sie Maschinen, Computer und andere Geräte nur nach ausführlicher Einweisung und mit 

Genehmigung durch die Lehrkraft. 

6.5 Führen Sie bitte alle Säuberungsarbeiten an Maschinen und Geräten gewissenhaft aus. 

6.6 Über die große Pause werden die Fachräume abgeschlossen. 

5.7 Umkleide- und Waschräume 

7.1 Umkleide-, Waschräume und Toiletten sind keine Aufenthaltsräume. Halten Sie sich in diesen Räu-

men bitte nur kurzzeitig auf. 

7.2 Umkleide- und Waschräume werden kurz vor Unterrichtsbeginn abgeschlossen. 

7.3 Achten Sie auf Sauberkeit in den Räumen und in Ihrem Umkleidespind. 

 
Diese Hausordnung wurde unter der Mitwirkung der SMV erarbeitet und von der Schulkonferenz und der 

Gesamtlehrerkonferenz beschlossen. 

 

Thomas Brunner (OStD) 
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6 Regelung zur Durchführung des Landesnichtraucherschutzgesetzes 
 

Rauchen gefährdet die Gesundheit! 

• Auf dem Schulgelände des Berufsschulzentrums Sinsheim ist das Rauchen untersagt. 

• Rauchen in diesem Bereich ist eine Ordnungswidrigkeit und wird mit Erziehungs- und Ordnungsmaßnah-

men nach §90 des Schulgesetzes geahndet. 

• Alle Schüler müssen sich auf dem Schulgelände gegenüber den Lehrern der drei Schulen des Berufsschul-

zentrums und den Hausmeistern auf Nachfrage ausweisen (Schülerausweis). 

• Grundlage dieser Regelungen ist das Landesnichtraucherschutzgesetz. 

Auszug aus dem Gesetz: 

Das Landesnichtraucherschutzgesetz (LNRSchG) ist zum 1. August 2007 in Kraft getreten. Es regelt ein Rauch-

verbot in Schulen, Kindertagesstätten, Jugendhäusern, Behörden, Dienststellen und sonstigen Einrichtungen 

des Landes und der Kommunen sowie in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gaststätten. 

6.1 Zweckbestimmung (§1) 

(1) Dieses Gesetz hat zum Ziel, dass in Schulen sowie bei schulischen Veranstaltungen, in Jugendhäusern, in 

Tageseinrichtungen für Kinder, in Behörden, Dienststellen und sonstigen Einrichtungen des Landes und der 

Kommunen sowie in Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gaststätten nicht geraucht wird. Die Rege-

lungen dienen, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen, dem Schutz vor den Gefahren des Passivrau-

chens. 

6.2 Rauchfreiheit in Schulen (§2) 

(1) In Schulgebäuden und auf Schulgeländen sowie bei Schulveranstaltungen ist das Rauchen untersagt. Auf 

Schulgeländen befindliche Wohnungen sind vom Rauchverbot nach Satz 1 ausgenommen. 

Hinweise: 

Das Rauchverbot bezieht sich neben herkömmlichen Rauchwaren auf E-Zigaretten bzw. E-Shishas. 

Schulische Veranstaltungen im Sinne des Gesetzes sind solche Veranstaltungen, die im Rahmen des Erzie-

hungs- und Bildungsauftrages der Schule durchgeführt werden und bezüglich derer die Schule ein gewisses 

Mindestmaß an Aufsicht übernimmt. Nicht erforderlich ist, dass die Veranstaltung in Räumen der Schule oder 

an Schultagen stattfindet. So sind auch Projektwochen oder Schulfeste an schulfreien Tagen schulische Ver-

anstaltungen. 

Wenn Schüler zu privaten Zwecken das Schulgelände verlassen, treten sie in ihr Privatleben, und die Schule 

hat hierfür keine Aufsichtspflicht. 
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7 Hinweise zum Arbeiten in den Multimediaräumen – Nutzungsordnung 
 
(Erstellt in Anlehnung an das „Muster für eine Nutzungsordnung der Computereinrichtungen an Schulen“ 
in: Gemeindetag, Landkreistag, Städtetag und Ministerium für Kultus-, Jugend und Sport Baden-Württem-
berg (Hrsg.): Multimedia-Empfehlungen, 2002, S. 50. 
 

 

Für die unterrichtliche Nutzung stehen Ihnen ein Zugang zum Internet sowie ein E-Mail-Account zu Verfü-

gung. Alle Beteiligten sind aufgefordert zu einem reibungslosen Betrieb beizutragen und die notwendigen 

Regeln einzuhalten. 

7.1 Passwörter 

Sie erhalten eine individuelle Nutzerkennung und wählen sich ein Passwort, womit Sie sich an allen vernetz-

ten Computern und an der E-Learning-Plattform anmelden können. 

Vor der ersten Benutzung muss gegebenenfalls das eigene Benutzerkonto, der Account, frei geschaltet wer-

den; ohne individuelles Passwort darf die vernetzte Umgebung (lokales Netz bzw. E-Learning-Plattform) nicht 

genutzt werden. 

Für Handlungen, die unter Ihrer Nutzerkennung erfolgt sind, werden Sie ggf. verantwortlich gemacht. Des-

halb muss das Passwort vertraulich gehalten werden. Das Arbeiten mit einem fremden Zugang ist verboten. 

Wer ein fremdes Passwort erfährt, ist verpflichtet, dies umgehend der betreffenden Person oder dem Netz-

verantwortlichen mitzuteilen. 

Nach Beendigung der Nutzung haben Sie sich ordnungsgemäß abzumelden. 

7.2 Verbotene Nutzungen 

Die gesetzlichen Bestimmungen des Strafrechts, Urheberrechts und des Jugendschutzrechts sind zu beach-

ten. 

Es ist verboten, pornographische, Gewalt verherrlichende oder rassistische Inhalte aufzurufen oder zu ver-

senden. 

Werden solche Inhalte versehentlich aufgerufen, ist die Anwendung zu schließen. 

7.3 Datenschutz und Datensicherheit 

Die Schule ist in Wahrnehmung ihrer Dienstaufsichtspflicht berechtigt, den Datenverkehr zu speichern und 

zu kontrollieren. 

Diese Daten werden in der Regel nach einem Monat, spätestens jedoch zu Beginn eines jeden neuen Schul-

jahres/-Ausbildungsjahres gelöscht. Dies gilt nicht, wenn Tatsachen den Verdacht eines schwerwiegenden 

Missbrauches begründen. Die Schule wird von ihren Einsichtsrechten nur in Fällen des Verdachts von Miss-

brauch und durch verdachtsunabhängige Stichproben Gebrauch machen. 

Die Schulleitung sichert weiter zu, dass der Datenverkehr nicht statistisch ausgewertet wird. 
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7.4 Eingriffe in die Hard- und Softwareinstallation 

Veränderungen der Installation und Konfiguration der Arbeitsstationen und des Netzwerkes sowie Manipu-

lationen an der Hardwareausstattung sind grundsätzlich untersagt. 

Fremdgeräte dürfen nicht an Computer (Ausnahme: USB-Sticks, Memorykarten, Camcorder) oder an das 

Netzwerk angeschlossen werden. 

Unnötiges Datenaufkommen durch Laden und Versenden von großen Dateien (zum Beispiel Grafiken) aus 

dem Internet, ist zu vermeiden. Sollte ein Nutzer unberechtigt größere Datenmengen in seinem Arbeitsbe-

reich ablegen, ist die Schule berechtigt, diese Daten zu löschen. 

7.5 Schutz der Geräte 

Die Bedienung der Hard- und Software hat entsprechend den Instruktionen zu erfolgen. Störungen oder 

Schäden sind sofort der für die Computernutzung verantwortlichen Person zu melden. Wer schuldhaft Schä-

den verursacht, hat diese zu ersetzen. 

Die Tastaturen sind durch Schmutz und Flüssigkeiten besonders gefährdet, deshalb ist während der Nutzung 

in den Computerräumen Essen und Trinken verboten. 

7.6 Nutzung von Informationen aus dem Internet 

Der Internet-Zugang soll grundsätzlich nur für Zwecke genutzt werden, die mit Ihrer Ausbildung zusammen-

hängen. Hierzu zählt auch ein elektronischer Informationsaustausch, der unter Berücksichtigung seines In-

halts und des Adressatenkreises mit der Ausbildung / dem Unterricht an der Schule im Zusammenhang steht. 

Das Herunterladen von großen Dateien oder Anwendungen ist nur mit Einwilligung der betreffenden Lehr-

kraft zulässig. 

Die Schule ist nicht für den Inhalt der über ihren Internet-Zugang abrufbaren Angebote verantwortlich. 

Im Namen der Schule dürfen weder Vertragsverhältnisse eingegangen noch ohne Erlaubnis kostenpflichtige 

Dienste im Internet benutzt werden. 

Bei der Weiterverarbeitung sind Urheber- oder Nutzungsrechte zu beachten. 

7.7 Versenden und Veröffentlichen von Informationen in das Internet 

Werden Informationen in das Internet versandt, sind die allgemeinen Umgangsformen zu beachten. 

Die Veröffentlichung von Internetseiten der Schule bedarf der Genehmigung durch die Schulleitung. 

Die Veröffentlichung von fremden Inhalten (Fotos und Materialien) im Internet ist nur mit der Genehmigung 

des Urhebers gestattet. So dürfen z. B. Texte, gescannte Bilder oder onlinebezogene Materialien nur mit 

Erlaubnis der Urheber in eigenen Internetseiten verwandt werden. Der Urheber ist zu nennen, wenn dieser 

es wünscht. 

Besondere Hinweise zur Nutzung der E-Learning-Plattform „Moodle“  
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E-Mail: Jeder Nutzer ist selbst für den Erhalt und die Verarbeitung von E-Mails aus Moodle (z.B. den Nach-

richtenforen) verantwortlich. Die Angabe einer ungültigen E-Mail-Adresse ist nicht zulässig. Das Abschalten 

von E-Mail in den Profileinstellungen / den Foren entbindet nicht von der Pflicht, sich selbständig über alle 

aktuellen Vorgänge im Kursraum und Anweisungen der Kursleitung zu informieren. 

Kursräume und Kursleiter: Alle Kursleiter sperren nach der Einschreibefrist ihre Kursräume über die kursspez. 

Einstellung „Einschreibung möglich: Nein “. Dritte werden zu Kursräumen nur nach ausdrücklicher Genehmi-

gung der Seminar- / Schulleitung zugelassen. Der dazu notwendige persönliche Zugang wird vom Moodlead-

ministrator eingerichtet. Ein anonymer Gastzugang ist grundsätzlich nicht möglich. 

Kursleiter können in Ihren Kursräumen die Daten der Nutzer ihres Kursraumes einsehen. Sie informieren die 

NutzerInnen Ihrer Kursräume über diese Möglichkeit. Weiter geben Sie derartige Daten zu keinem Zeitpunkt 

an Dritte weiter und nutzen diese ausschließlich zu pädagogischen Zwecken.  

7.8 Nutzungsberechtigung, Benutzerausweis 

Außerhalb des Unterrichts kann im Rahmen der medienpädagogischen Arbeit ein Nutzungsrecht gewährt 

werden. Die Entscheidung darüber und welche Dienste genutzt werden können, trifft die Schulleitung unter 

Beteiligung der Fachbereiche. 

Alle Nutzer werden über diese Nutzungsordnung unterrichtet. Sie versichern durch ihre Unterschrift (siehe 

Anlage), dass sie diese Ordnung anerkennen. 

Dies ist Voraussetzung für die Nutzung. 

Diese Benutzerordnung ist Bestandteil der jeweils gültigen Haus- bzw. Schulordnung und tritt am Tage nach 

ihrer Bekanntgabe am Seminar / an der Schule in Kraft. 

Nutzer, die unbefugt Software von den Arbeitsstationen oder aus dem Netz kopieren oder verbotene Inhalte 

nutzen, machen sich strafbar und können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden. 

Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsordnung können neben dem Entzug der Nutzungs-Berechtigung 

für das Netz und die Arbeitsstation dienstrechtliche Maßnahmen zur Folge haben. 

 
Erklärung: 

Am Schuljahresbeginn wurde ich in die Nutzungsordnung zur Computer- und Internet-Nutzung eingewiesen. 

Mit den festgelegten Regeln bin ich einverstanden. Mir ist bekannt, dass die Schule den Datenverkehr protokolliert und durch Stichproben überprüft. 

Sollte ich gegen die Nutzungsregeln verstoßen, verliere ich meine Nutzungsberechtigung und muss mit dienstrechtlichen Maßnahmen rechnen. Bei 

Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen sind weitere zivil- oder strafrechtliche Folgen nicht auszuschließen. 
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8 Beratungsangebote 
 

8.1 Beratungslehrer 

Wolfgang Beck 

E-Mail-Adresse: monika.heitz-buttendorf@zsl-rsma.de 

Sprechzeiten: Per E-Mail 

8.2 Jugendsozialarbeit 

 

Erik Arndt Barth – Dipl. Sozialpädagoge (FH) / Olaf Streng 

Zimmer: A2.14 

Telefon: 06221-15-82137 

E-Mail-Adresse: erik.barth@fhs-sinsheim.de / olaf.streng@fhs-sinsheim.de 

Sprechzeiten: nach Vereinbarung 

Wer zu uns kommen darf: Alle Schüler/innen des Berufsschulzentrums Sinsheim sowie deren Eltern 
können sich mit ihren Fragen und eventuellen Problemen an uns wenden. 

Ebenso sind wir Ansprechpartnerin für alle Lehrer/innen der Schulen. 

Einfach persönlich vorbeikommen, uns ansprechen, anrufen oder eine E-Mail 
senden. 

Die Gesprächsinhalte werden selbstverständlich vertraulich behandelt. – Wir 
stehen unter Verschwiegenheit! 

 

 


